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BETREFF  Rundschreiben Nr. 8 zum Datenschutz in den gemeinsamen Einrichtungen 

(Jobcenter) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach wie vor bestimmt die Corona-Pandemie in erheblichem Maße unser aller Lebens- und 

Arbeitsbedingungen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Umstand auf nicht absehbare 

Zeit anhalten wird. Nicht zuletzt ergibt sich daraus eine Fülle datenschutzrechtlicher Fra-

gen wie etwa die nach einer datenschutzkonformen Gestaltung von Kommunikationsfor-

maten wie Videokonferenzen. 

Auch die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erhebung des Impfstatus von 

Beschäftigten durch Arbeitgeber zulässig ist, ist Gegenstand zahlreicher Anfragen, die an 

mich gerichtet werden. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Stellungnahme des 

Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) vom 18. Au-

gust 2021 verweisen. Sie finden das Schreiben auf der Homepage des BfDI unter 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/DokumenteBfDI/Stellungnahmen/

2021/StgN_Impfstatus-Abfrage-Arbeitgeber.html.  

Nachfolgend möchte ich Sie wieder über aktuelle Entwicklungen und Bewertungen unter-

richten, die für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in den Jobcen-

tern von Bedeutung sind. 

HAUSANSCHRIFT  Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn  

   
FON  (0228) 997799-0 

   

E-MAIL  referat15@bfdi.bund.de  

BEARBEITET VON  Frau Mittnacht 

INTERNET  www.bfdi.bund.de 

   
DATUM  Bonn, 30.09.2021 

GESCHÄFTSZ.  15-302-2/381#3282    

   

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   

 

An die Geschäftsführungen der Jobcenter 

 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/DokumenteBfDI/Stellungnahmen/2021/StgN_Impfstatus-Abfrage-Arbeitgeber.html
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/DokumenteBfDI/Stellungnahmen/2021/StgN_Impfstatus-Abfrage-Arbeitgeber.html
http://www.bfdi.bund.de/
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Ich bitte Sie, die Beachtung der nachfolgenden Hinweise bei der Arbeit in Ihrem Hause si-

cherzustellen. Die behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB) werden von mir mit ge-

sonderter E-Mail zu denselben Inhalten unterrichtet. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbe-

zogenen Hauptwörtern in diesem Schreiben die männliche Form verwendet. Entspre-

chende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. 

Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

Die Themen dieses achten Rundschreibens sind: 

1. Erhebung des Vermieternamens 

In meinem Rundschreiben Nr. 7 vom 28. Juni 2021 bin ich unter dem Punkt „Schwärzung 

von Sozialdaten, die nicht leistungsrelevant sind“ auch auf die Erhebung des 

Vermieternamens durch die Jobcenter eingegangen. 

 

Da es hierzu eine Reihe von Nachfragen gegeben hat, möchte ich hier klarstellen, dass der 

BfDI seit geraumer Zeit der Auffassung ist, dass die Erhebung des Vermieternamens zur 

Prüfung der Kosten der Unterkunft grundsätzlich nicht erforderlich ist.  Die Offenlegung 

dieses Datums durch den Leistungsbezieher kann daher grundsätzlich nicht gefordert 

werden. 

 

Sollte von Leistungsbeziehern dennoch der Mietvertag ohne Schwärzung des 

Vermieternamens vorgelegt werden, so sollte entweder der Leistungsbezieher zur Vorlage 

einer geschwärzten Fassung aufgefordert oder aber der Name des Vermieters vor 

Speicherung des Mietvertrages durch das Jobcenter geschwärzt werden. 

 

Nur wenn im Einzelfall eindeutige Hinweise auf einen Leistungsmissbrauch vorliegen, ist 

die Erhebung des Vermieternamens zulässig. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn 

anhand von Kontoauszügen festgestellt wird, dass bereits seit mehreren Monaten keine 

Mietzahlung erfolgt ist, der Vermieter dies aber bisher nicht angemahnt hat.  

 

Ein Verwandtschaftsverhältnis oder eine Namensgleichheit zwischen Mieter und Vermieter 

begründen einen solchen eindeutigen Hinweis auf einen Leistungsmissbrauch nicht, so 

dass die Erhebung des Vermieternamens in diesem Fall grundsätzlich nicht zulässig ist.   
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2. Anforderung von Unterlagen bei Arbeitsaufnahme 

Wenn ein Leistungsbezieher eine Arbeit aufnimmt bzw. dies anzeigt, ist das Jobcenter 

verpflichtet, seine Hilfebedürftigkeit (§ 9 SGB II) und den Leistungsanspruch zu Beginn der 

neuen Tätigkeit zu prüfen. Hierzu ist die Erhebung zahleicher Unterlagen erforderlich. 

 

Eine hohe Anzahl von Beschwerden, die bei mir eingehen, bezieht sich darauf, dass das 

Jobcenter vor der Arbeitsaufnahme den Arbeitsvertrag und zudem eine vom Arbeitgeber 

ausgefüllte Einkommensbescheingung anfordert. 

 

Zu dem Thema Anforderung des Arbeitsvertrages habe ich mich bereits in meinem 

Rundschreiben Nr. 7 vom 28. Juni 2021 geäußert. Jedoch halte ich es für 

datenschutzrechtlich unzulässig, dass der Arbeitsvertrag und die 

Einkommensbescheinigung grundsätzlich zeitgleich erhoben werden: 

 

Die Erhebung von Sozialdaten ist nur zulässig, wenn ihre Kenntnis für die Erfüllung einer 

gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch erforderlich ist, § 67a Abs. 1 S. 1 SGB X.  

 

Wenn bereits der Arbeitsvertrag die leistungsrelevanten und damit erforderlichen Daten 

enthält, ist die Anforderung einer Einkommensbescheinigung nicht erforderlich und damit 

unzulässig. Dies gilt auch umgekehrt. Wenn eine Einkommensbescheinigung angefordert 

wird, die alle leistungsrelevanten Daten beinhaltet, ist die Anforderung eines 

Arbeitsvertrages nicht mehr erforderlich und daher unzulässig.  

 

Die Erhebung des Arbeitsvertrages stellt das mildere Mittel der Datenerhebung dar, denn 

dadurch erfolgt keine Datenerhebung unter Mitwirkung des Arbeitgebers. Daher sollte es 

dem Leistungsberechtigten freigestellt sein, ob er mit seinem Arbeitsvertrag oder der 

Einkommensbescheinigung seiner Mitwirkungspflicht nachkommt. Hier ist zu 

berücksichtigen, dass einzelne Arbeitgeber – beispielsweise im Bereich des Öffentlichen 

Dienstes – eine Einkommensbescheinigung auch schon vorab erteilen. 

 

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass weder der Arbeitsvertrag noch die 

Einkommensbescheinigung alle leistungsrelevanten Daten enthält und die Erhebung 

beider Dokumente daher erforderlich ist.  
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3. Schriftliche Kontrolle der Jobcenter 

Vor dem Hintergrund der coronabedingten Einschränkungen wurde im Jahr 2020 eine 

Kontrolle auf schriftlichem Wege durchgeführt. Hierzu wurde einer Auswahl von 

Jobcentern ein durch den BfDI entwickelter Fragenkatalog zur schriftlichen Beantwortung 

vorgelegt. Die Beantwortung der Fragen sollte – soweit vorhanden – durch Vorlage von 

Unterlagen (z.B. Dienstanweisungen, Stellenplan, Handlungsanweisungen, hausinterne 

Richtlinien, Schulungskonzepte und -nachweise) belegt werden. 

 

Thema der Kontrolle war die organisatorische Seite des bDSB. Stellung und 

Aufgabenwahrnehmung des bDSB sind in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 

dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) lediglich oberflächlich geregelt. Konkrete 

Anforderungen insbesondere im Hinblick auf Art und Umfang der Aufgabenerfüllung 

bestehen nur in geringem Maße.  

 

Ziel der Kontrolle war daher, Erkenntnisse darüber zu erhalten, wie insbesondere die 

größeren Jobcenter hinsichtlich Stellung und Aufgabenerfüllung des bDSB aufgestellt 

sind. 

 

Von besonderem Interesse war dabei, in welchem Umfang die bDSB zur 

ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung freigestellt sind, ob sie weisungsunabhängig 

handeln können, ob Interessenkonflikte bestehen und wie sich die Zusammenarbeit mit 

und die Unterstützung durch den Verantwortlichen gestaltet. 

 

Bei der Aufgabenerfüllung wurde unter anderem abgefragt, ob die bDSB strukturierte 

Prüfungen der verschiedenen Tätigkeitsbereiche durchführen oder in welcher Art und 

Weise die Kontrolltätigkeit anderweitig durchgeführt sowie in welcher Weise der  

Beratungsauftrag wahrgenommen wird. Es wurden insgesamt 22 Jobcenter kontrolliert. 

 

 Wesentliche Ergebnisse der schriftlichen Kontrolle 

 

Ein wesentliches Ergebnis der Kontrolle war, dass in vielen Fällen die bDSB nicht in 

ausreichendem Umfang von sonstigen Aufgaben freigestellt sind. Eine gesetzliche Vorgabe 

einer bestimmten Freistellungsquote besteht nicht.  

 

Der BfDI empfiehlt eine vollständige Freistellung ab einer Beschäftigtenanzahl von 500.  

 

Im Rahmen der Kontrolle wurde in zwanzig Fällen die Empfehlung ausgesprochen, die 

Freistellungsquote zu erhöhen. 
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Das Erfordernis einer Abwesenheitsvertretung des bDSB ist gesetzlich nicht geregelt. Nach 

Auffassung des BfDI gehört es zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung und zur 

Unterstützungspflicht durch den Verantwortlichen, eine Abwesenheitsvertretung 

sicherzustellen. 

 

Acht kontrollierten Jobcentern wurde empfohlen, die Regelung einer 

Abwesenheitsvertretung des bDSB zu treffen, um eine durchgehende Vertretung 

sicherzustellen. 

 

Außerdem gab es Beanstandungen im Bereich der Kontrolltätigkeiten der bDSB. Der bDSB 

ist verpflichtet, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zu überwachen. 

Eine gesetzliche Regelung zu Art und Umfang dieser Überwachungspflicht besteht nicht. 

Die Einhaltung eines hohen Datenschutzniveaus ist jedoch nur realisierbar durch eine 

umfassende und strukturierte Kontrolltätigkeit, die jeden Geschäftsbereich des 

Jobcenters in regelmäßigen Abständen umfasst. 

 

In acht Fällen hat der BfDI die Empfehlung ausgesprochen, einen Jahreskontrollplan und 

entsprechende Kontrollberichte zu erstellen. So soll sichergestellt werden, dass auch 

tatsächlich regelmäßige Kontrollen durch den bDSB vorgenommen werden und die 

Ergebnisse dieser Kontrollen dem Verantwortlichen zugänglich sind. Nur so ist dieser auch 

imstande, etwaige Beanstandungen zeitnah abzustellen. 

 

Eine schriftliche Kontrolle kann grundsätzlich keine Kontrolle vor Ort ersetzen, da die 

vorgelegten Antworten und Nachweise keinen so tiefen Einblick und Gesamteindruck 

erlauben, wie es durch eine Kontrolle vor Ort mittels Gesprächen mit den beteiligten 

Personen möglich wäre. 

 

Es ist eine weitere Kontrolle mit gleichem Prüfungsschwerpunkt (Stellung und 

Aufgabenwahrnehmung des bDSB) von zehn Jobcentern als hybride Kontrolle geplant. Die 

Kontrolle soll voraussichtlich im Oktober 2021 auf schriftlichem Weg starten. Sobald die 

coronabedingte Lage es erlaubt, ist beabsichtigt, die Kontrolle je nach dem Stand der 

Ergebnisse bei einigen oder allen Jobcentern als Kontrolle vor Ort mittels Beratungs- und 

Kontrollbesuchen fortzuführen. 

 
Gestatten Sie mir zum Abschluss noch ein Wort in eigener Sache: Ab dem 01. Oktober 2021 

werde ich die Leitung eines anderen Referates innerhalb des BfDI übernehmen. 
 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit bei Ihnen zu bedanken. Bei aller notwendigen und kontroversen 
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Auseinandersetzung zu inhaltlichen Fragen habe ich diese stets als konstruktiv und 
ergebnisorientiert wahrgenommen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Mittnacht 
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